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SATZUNG DER 
GEMEINDE BREITENFELDE

ÜBER DIE 5. ÄNDERUNG
 DES BEBAUUNGSPLANES NR. 6

Planungsbüro:

für das Gebiet
 nordwestlich der B 207, südlich der Borstorfer Straße und südöstlich sowie südwestlich

 des bestehenden Gewerbegebiets beidseitig der Gemeindestraße „Bergkoppel“
 im Nordswesten durch den Wirtschaftsweg „Winkelsöhren“ begrenzt.

BSK BAU+STADTPLANER KONTOR, MÜHLENPLATZ 1, 23879 MÖLLN, TEL. (04542) 8494-40, www.bsk-moelln.de

Stand: September 2012
Oktober      2012
Oktober      2013
November 2014
Januar 2015
September 2015
Mai 2016

vorhandene bauliche Anlagen

vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummer

in Aussicht genommene Zuschnitte der Baugrundstücke

II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

III. DARSTELLUNG OHNE NORMCHARAKTER

Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch (BauGB), sowie nach § 84 der Landesbauordnung (LBO) wird 
nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 31.05.2016 folgende Satzung über die 
5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6, für das Gebiet nordwestlich der B 207, südlich der Borstorfer
Straße und südöstlich sowie südwestlich des bestehenden Gewerbegebiets beidseitig der Gemeindestraße
„Bergkoppel“ im Nordswesten durch den Wirtschaftsweg „Winkelsöhren“ begrenzt, bestehend aus
der Planzeichnung - Teil A und dem Text - Teil B, erlassen.

VERFAHRENSVERMERKE:

PRÄAMBEL:

 1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 26.06.2012. 

     Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den Lübecker
     Nachrichten am 30.11.2013 erfolgt.

 4. Die Gemeindevertretung hat am 05.11.2014 den Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes 
     Nr. 6 mit Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

   5. Der Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6, bestehend aus der Planzeichnung -
       Teil A und dem Text -Teil B, sowie die Begründung haben in der Zeit vom 06.02.2015 bis 06.03.2015  
       während folgender Zeiten: montags bis mittwochs 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 15.00 Uhr
       bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
       Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist
       von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, am 29.01.2015 
       in den Lübecker Nachrichten ortsüblich bekannt gemacht.

10.Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen
     Träger öffentlicher Belange am 31.05.2016 geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

11.Die Gemeindevertretung hat die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6, bestehend aus der 
Planzeichnung - Teil A und dem Text - Teil B, am 31.05.2016 als Satzung beschlossen und die 
Begründung durch Beschluss gebilligt.

13.Der Beschluss der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 durch die Gemeindevertretung und
     die Stelle, bei der der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung auf Dauer während
     der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden kann und die über den Inhalt Auskunft 
     erteilt, sind am 10.02.2017 ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die 
     Möglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung 
     einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215, Abs.2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Ent-
     schädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hin-
     gewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die 
     Satzung ist mithin am 11.02.2017 in Kraft getreten.

12.Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung - Teil A und dem Text - Teil B, wird 
hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.

 6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
     wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am 03.02.2015 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  

  3.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
       wurden gem. § 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 1 BauGB am 25.10.2013 unterrichtet und zur Abgabe einer
       Stellungnahme aufgefordert.

      Breitenfelde, den 09.08.2016                    Siegel                                                - Bürgermeisterin -

      Breitenfelde, den 17.06.2015                   Siegel                                                - Bürgermeisterin -

      Breitenfelde, den 09.08.2016                  Siegel                                                - Bürgermeisterin -

      Breitenfelde, den 21.04.2017                    Siegel                                               - Bürgermeisterin -

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 
5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6

Gewerbegebiete

§9(7) BauGB

§9(1)1 BauGB/§8 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze

Straßenbegrenzungslinie

Grundflächenzahl 

Baugrenze  

§9(1)1

§9(1)2 BauGB/§23(1) BauNVO

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig §9(1)2 BauGB/§22 BauNVO

BauGB/§16 BauNVO

§9(1)1 BauGB/§16 BauNVO

GGH 10,00 m 

Geschossflächenzahl §9(1)1 BauGB/§16 BauNVO

§9(1)1 BauGB/§18 BauNVOmaximale Gesamtgebäudehöhe

§9(1)11BauGB

Straßenverkehrsfläche §9(1)11 BauGB

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung 

§9(1)11 BauGB

öffentliche Parkfläche

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

§9(1)20 BauGB

§9(1)15Grünfläche  (öffentlich) BauGB

Parkanlage 

Anpflanzung von Bäumen  §9(1)25a BauGB

§9(1)25a BauGBAnpflanzung von sonstiger Bepflanzung
hier: Knickneuanlage

Erhaltung von Bäumen  §9(1)25a/b BauGB

Umgrenzung von Flächen für die
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses
hier: Regenrückhaltebecken 

§9(1)16 BauGB

§9(1)12 BauGBFlächen für Versorgungsanlagen, für die 
Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung  
sowie für Ablagerungen

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde durch
    Auslegung der Planung vom 09.12.2013 bis 23.12.2013 durchgeführt.     

PLANZEICHNUNG - TEIL A

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 

Höhenlinie mit Höhenangabe

Elektrizität ( 3 Transformatorenstationen ca. 4 x 6m )

Teile der Gestaltungsmaßnahmen sind bereits durchgeführt1

2

3

4

siehe Text-Teil B Nr. 5.1  (Ausgleichsflächen und - Maßnahmen)

5

ZEICHENERKLÄRUNG

Es gilt die BauNVO von 1990.
I. FESTSETZUNGEN

Dorfgebiete §9(1)1 BauGB/§5 BauNVO

abweichende Bauweise §9(1)2 BauGB/§22 BauNVO

Fußgängerbereich

§9(1)17 BauGB

§16(5) BauNVO

RRB

Umgrenzung von Flächen, die von der 
Bebauung freizuhalten sind

§9(6) BauGB

Sichtflächen gem. RAS-K1, Ziffer 3.4 §9(6) BauGB

Sportanlage

Im Übrigen gelten nur die nachstehend genannten Ziffern Text - Teil B des Ursprungsplans 
B-Plan Nr. 6: Ziffer 3.4.4, 3.6 und 3.7.

Die 1. Änderung des B-Plans Nr. 6 enthält keine textlichen Festsetzungen.

Die 2. Änderung des B-Plans Nr. 6 enthält textliche Festsetzungen, sie werden gestrichen und 
ersetzt durch die der 5. Änderung des B-Plans Nr. 6.

Die 3. Änderung des B-Plans Nr. 6 enthält textliche Festsetzungen, Ziffer 2 ist bereits 
umgesetzt, Ziffer 1 wird gestrichen und ersetzt durch die 5. Änderung des B-Plans Nr. 6.

Die 4. Änderung des B-Plans Nr. 6 enthält textliche Festsetzungen, Ziffer 2 bleibt bestehen, 
Ziffer 1 wird gestrichen und ersetzt durch die 5. Änderung des B-Plans Nr. 6.

STRASSENPROFILE (nicht verbindlich)

0.7

0.7

GE

a

MD

II

TEXT - TEIL B 44

Flächen für Aufschüttungen
hier: Lärmschutzwall

km 15,515
OD

Ortsdurchfahrt §9(6) BauGB

ED

4.2 Baumpflanzungen auf den Gewerbegrundstücken
Auf den Gewerbegrundstücken sind entlang der Parzellengrenzen, soweit hier keine Knicks neu 
angelegt werden, Baumreihen mit Abständen von je 12 m zwischen den Bäumen zu pflanzen. Die 
Baumpflanzungen sind auf den hinteren Flächen der Gewerbegrundstücke zu den Grünzonen hin zu 
ergänzen. Für je 5 Stellplätze ist ein weiterer Großbaum mit einer Baumscheibe von mind. 10 m² Größe
zu pflanzen. Die Baumscheiben sind gegen Überfahren zu schützen.(Gehölzart, Pflanzgut, Pflanzart und 
Pflege; siehe grünordnerischen Fachbeitrag und Begründung).

4.3 Anpflanzungen
          Anpflanzungen von Gehölzen sind mit geeigneten, standortheimischen Gehölzarten entsprechend der 

geplanten Gehölzanpflanzungen und Knickanlagen auszuwählen und zu ergänzen (Gehölzart, Pflanzgut, 
Pflanzart und Pflege; siehe grünordnerischen Fachbeitrag und Begründung).
Die Stell- und Lagerflächen im hinteren Grundstücksteil sind mit Gehölzen einzugrünen (Gehölzart, 
Pflanzgut, Pflanzart und Pflege; siehe grünordnerischen Fachbeitrag und Begründung).

4.4     Öffentliche Grünflächen
4.4.1  Entwässerungsmulde
          Die noch herzustellende Entwässerungsmulde ist naturnah mit gestaltetem Gewässerquerschnitt, 

Gewässersohle und Gewässerablauf (Kombination flacher und steiler Ufer) mit größeren Findlingen 
als Fließhindernis anzulegen. Sandfänge sind naturnah mit Röhrricht-/ Hochstaudenzonen und
Flachufern zu gestalten. 20 % der Uferlinie der Entwässerungsmulden sind mit geeigneten Pflanzenarten
zu bepflanzen (Gestaltung, Gehölzart, Pflanzgut, Pflanzart und Pflege; siehe grünordnerischen 
Fachbeitrag und Begründung).

4.4.2  Vernetzungsachse Mitte (nord-südlicher Richtung)
          Entlang des Weges sind Süßkirsche, Sauerkirsche, oder Apfel in verschiedenen, regional bewährten 

Sorten auf stamm- und standfähiger stark wachsender Unterlage als Alleebäume zu pflanzen (Gehölzart, 
Pflanzgut, Pflanzart und Pflege; siehe grünordnerischen Fachbeitrag und Begründung).

4.4.3  Vernetzungsachse am Westrand
          An der westlichen Plangeltungsbereichsgrenze ist eine Knickanlage neu anzulegen. Zwischen dieser

Knickanlage und dem Fußweg ist ein Knickschutzstreifen in einer Breite von 3 m vorzusehen
(Gehölzart, Pflanzgut, Pflanzart und Pflege; siehe grünordnerischen Fachbeitrag und Begründung).

4.4.4 Ansaat mit Wiesenblumenmischung
In den öffentlichen Grünflächen ist die Ansaat von Blumenwiesen vorgesehen. Ein hoher Anteil blühender 
Kräuter soll bewirken, dass hier Ersatzstandorte für fehlende Ackersäume und dorftypische Krautflur 
geschaffen werden (Saatgut siehe grünordnerischen Fachbeitrag und Begründung).

4.5     Knickanlagen
          Knickstrukturen sind mit mindestens zweireihiger Bepflanzung anzulegen. Die Knickschutzstreifen sind

jeweils von Bepflanzung freizuhalten. Knickanlagen sind mit einem 3 m breiten Knickschutzstreifen zu 
versehen, der lediglich extensiv zu nutzen ist. In den Knickschutzstreifen sind bauliche Anlagen sowie 
Aufschüttungen und Abgrabungen unzulässig. Die Knickschutzstreifen sind zu den Gewerbeflächen 
dauerhaft mit einem landschaftsgerechten Zaun einzuzäunen. 
(Gehölzart, Pflanzgut, Pflanzart und Pflege; siehe grünordnerischen Fachbeitrag und Begründung).

5.     MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 
ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 (1) 20 BauGB)

5.1     Gehölzanpflanzungen
Die mit   3   gekennnzeichneten Flächen sind mit standortheimischen Gehölzen zu bepflanzen
(Gehölzart, Pflanzgut, Pflanzart und Pflege; siehe grünordnerischen Fachbeitrag und Begründung).

5.2    Sukzession
          Die mit  4  gekennnzeichneten Flächen sind der Sukzession (natürlichen Entwicklung) zu 

überlassen. An der Fläche nordwestlich des Regenrückhaltebeckens ist alle 3-5 Jahre eine Mahd 
durchzuführen, um einer Verbuschung entgegenzuwirken.

5.3 Pflanzung von Einzelbäumen
          Einzelbäume sind in Kuppenlagen im Westen,  4  , als Bergahorn, Hainbuche, Rotbuche, 

Vogelkirsche, Stieleiche oder Winterlinde zu pflanzen (Gehölzart, Pflanzgut, Pflanzart und Pflege: 
siehe grünordnerischen Fachbeitrag und Begründung).

5.4     Extensive Grünlandnutzung mit Obstbäumen
Auf der Maßnahmenfläche  5   im Osten der Bergkoppel soll eine extensive Beweidung (z.B. mit 
Schafen) oder eine Mahd (1x/Jahr im August/September) stattfinden. Die Flächen sind nicht zu 
düngen, das Mähgut ist zu entfernen.  Auf den Flächen sind insgesamt 47 Obstbäume der
Baumschulqualität als Hochstamm zu pflanzen (Gehölzart, Pflanzgut, Pflanzart und Pflege: siehe 
grünordnerischen Fachbeitrag und Begründung).

5.5 Einzäunungen 
          Alle anzupflanzenden Flächen sind zum Schutz vor Verbiss und zu den Gewerbeflächen hin 

einzuzäunen. Die Obstbäume auf dem Extensivgrünland sind bei Beweidung der Flächen vor 
Verbiss zu schützen.

6.     ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 1 (9) BauNVO)
Nicht zugelassen sind folgende Betriebszweige: Vergnügungsstätten.

7.     MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BauGB / § 16 BauNVO)
Gemäß § 1 (5) BauNVO i.V.m. § 1 (9) BauNVO sind im Gewerbegebiet Einzelhandelsbetriebe
grundsätzlich ausgeschlossen. 
Ausnahmsweise sind Einzelhandelsbetriebe bis zu einer Größe von 250 m² Verkaufs- und
Ausstellungsfläche, wenn sie 
- nicht mit Waren und Gütern des täglichen Bedarfs handeln, 
- in einem unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit einem 

Großhandels-, Produktions-, Dienstleistungs- oder Handwerksbetrieb stehen und 
- diesen gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.
Bei der Ermittlung der Geschossflächen sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in Nichtvoll- 
geschossen, einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich
ihrer Umfassungswände, ganz mit zurechnen (§ 20 Abs. 3 BauNVO). 

8.     BAUWEISE (§ 9 (1) 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
Im Plangeltungsbereich darf die Gebäudelänge bei abweichender Bauweise mehr als 50 m 
betragen.

9. FESTSETZUNG DER HÖHENLAGE UND DER GEBÄUDEHÖHE
(§ 9 (1) 1 BauGB)
Bezugspunkt für die festgesetzte Gesamtgebäudehöhe (GGH) ist die Höhe der Fahrbahn- 
gradiente, gemessen in der Mitte des jeweiligen Baugrundstücks.

10. FESTSETZUNG FÜR FREIZUHALTENDE FLÄCHEN (§ 9 (6) BauGB)
In den von der Bebauung freizuhaltenden Grundstücksflächen (innerhalb der Sichtflächen) 
dürfen Anpflanzungen, Einfriedungen und sonstige Anlagen eine Höhe von 0,70 m über 
Fahrbahnoberkante nicht überschreiten.

1.  GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 (4) BauGB i.V.m. § 84 LBO)
1.1 Festsetzung für Fassaden

Reflektierende Farben an den Fassaden oder an den Fassadenteilen sind nicht zulässig.

1.2  Festsetzung für Werbeanlagen
         Werbeeinrichtungen dürfen mit ihrer Oberkante die festgesetzte Gesamtgebäudehöhe (GGH)
         nicht überschreiten. Beleuchtete Werbeeinrichtungen mit stark strahlenden Lichtanlagen sowie
         Wechsel -und Blinkschaltungen sind unzulässig.

2. ERHALTUNGSMASSNAHMEN (§ 9 (1) 25a/b BauGB)
Die gekennzeichneten Knicks und Einzelbäume sind als zu erhaltende Landschaftsstrukturen
festzusetzen (Erhaltungs- und Schutzmaßnahmen siehe grünordnerischen Fachbeitrag und
Begründung).

3.  MINIMIERUNGSMASSNAHMEN  (§ 9 (1) 20 BauGB)
3.1  Bodenschutzmaßnahmen

Stellflächen für parkende Fahrzeuge im öffentlichen Raum sind mit Pflaster, Rasengittersteinen
oder Schotterrasen zu befestigen. Gehwege, die nicht an einer Fahrbahn liegen sind in 
wassergebundener Decke oder Schotterrasen anzulegen, innerhalb der Ausgleichsflächen als 
einfacher gemähter Wiesenpfad. Dauerstellplätze und Wege auf den Parzellen sind mit einer 
Oberfläche zu befestigen, die auf 25% der befestigten Fläche wasser- und luftduchlässig ist.

3.2 Maßnahmen zum Schutz des Wasserhaushaltes (§ 9 (1) 16 BauGB)
Unbelastetes Regenwasser von den Dachflächen ist zu sammeln und als Brauchwasser zu nutzen 
oder auf dem Grundstück zu versickern. Nur überschüssiges Regenwasser ist in das öffentliche 
System einzuspeisen. Für das überschüssige unbelastete und das gering belastete 
Niederschlagswasser von den Grundstücken und Verkehrsflächen sind offen geführte 
Entwässerungsrinnen anzulegen. Ölabscheider, Sandfänge u. a. technische Bauwerke sind nach 
Angaben der wasserrrechtlichen Erlaubnis zu integrieren. Die Regenrückhaltebecken sind 
ökologisch zu gestalten. Am Straßengraben im Osten an der B 207 sind Überlaufmulden zu 
schaffen.

4.  GESTALTUNGSMASSNAHMEN (§ 9 (1) 20, 25a/b BauGB)
4.1 Baumpflanzungen im Zuge der Straßen

In den Straßenräumen ist eine Baumpflanzung vorzunehmen. Die Bäume sind als Hochstämme,
3 x v. m. B., Umfang 12 - 14 cm anzupflanzen. Zugelassene Arten sind in 
- der Haupterschließungsstraße "Wattelsberg" (Profil A1 - A1) Spitzahorn (Acer platanoides).
Für die noch nicht ausgebaute Strecke im westlichen Plangeltungsbereich sind mindestens 
22 Bäume zu pflanzen
- der Nebenerschließungsstraße (Profil E - E) Feldahorn (Acer campestre).
Für die noch nicht ausgebaute Strecke im westlichen Plangeltungsbereich sind mindestens
9 Bäume zu pflanzen.
Die Baumstandorte und -streifen an Straßenverkehrsflächen und am Straßenrand sind bei einer 
Größe von 10 m² mit einer herkömmlichen Extensivrasenmischung mit hohem Kräuteranteil 
anzusäen und mit Narzissenzwiebeln (Narcissus poeticus) zu bepflanzen. Die Baumscheiben sind
gegen Überfahren zu schützen.

§29(1u.2) StrWG/§9(6) BauGBAnbauverbotszone

Es gilt die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (Bundesgesetzblatt I
Seite 132), zuletzt geändert durch Art. 2 G am 11. Juni 2013 (Bundesgesetzblatt I Seite 1548).
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Teile der Gestaltungsmaßnahmen sind bereits durchgeführt

siehe Text-Teil B Nr. 5.2 / 5.3  (Ausgleichsflächen und - Maßnahmen)

siehe Text-Teil B Nr. 5.4  (Ausgleichsflächen und - Maßnahmen)

Erhaltung der vorhandenen Knicks                               §30(2)2 BNatSchG i.V.m.

Knickschutzstreifen                                                       §9(1)20 BauGB

§21(1)4 LNaschG

Lage der 5. Änderung des
Bebauungsplanes Nr. 6

 7. Die Gemeindevertretung hat am 10.09.2015 den Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes 
     Nr. 6 mit Begründung beschlossen und zur erneuten Auslegung bestimmt.

   8. Der Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 wurde nach der öffentlichen Auslegung 
       (Nummer 5) geändert. Der Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6, bestehend aus der 
       Planzeichnung - Teil A und dem Text -Teil B, sowie die Begründung haben in der Zeit vom 21.01.2016                       
       bis 22.02.2016 während folgender Zeiten: montags bis mittwochs 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags
       von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr nach § 3 Abs. 2 BauGB erneut 
       öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während 
       der Auslegungsfrist von allen Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, 
       am 05.01.2016 in den Lübecker Nachrichten ortsüblich bekannt gemacht.

 9. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt sein können,
     wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB am 18.01.2016 erneut zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.  

      Breitenfelde, den 01.04.2016                   Siegel                                                - Bürgermeisterin -

Allee, Baumreihe - geschütztes Biotop §21 NatSchG/§30 BNatSchG
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